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Zur Unterrichtsbefreiung an Samstagen aus religiösen Gründen an öffentlichen Schulen und Hochschulen
Ergebnis einer Befragung der deutschen Kultusministerien vom 6.12.2006 durch das Institut für Religionsfreiheit
Die Möglichkeit, aus religiösen Gründen am Samstag von Unterrichts- und Prüfungsveran​staltungen an öffentlichen Schulen und Hochschulen befreit zu werden, ist für Schüler und Studierende, die sich dem biblischen Gebot der Sabbatheiligung verpflichtet fühlen, ein wichtiges Element der Religionsausübungsfreiheit. Es ist etwas ruhiger um diese Thematik geworden, seit in vielen Bundesländern an Samstagen kein regulärer Unterricht mehr stattfindet. Trotzdem kommt es hin und wieder zu Schwierigkeiten, die in den meisten Fällen auf unterer Ebene im direkten Kontakt mit den betreffenden Lehrkräften lösbar sind. Gleichwohl soll nicht aus dem Blick geraten, dass eine Unterrichtsbefreiung an Samstagen kein irgendwie gearteter Gnadenakt der Unterrichtenden ist, sondern Ausfluss der in Art.4 Abs.1 des Grundgesetzes geschützten Religionsfreiheit. In einer Anzahl von Bundesländern ist eine religiös motivierte Unterrichtsbefreiung an Samstagen per Erlass, Rechtsverordnung oder sogar im Schulgesetz selbst geregelt. 

Um einen Überblick über die aktuelle Rechtslage zu gewinnen, sind sämtliche Kultusmini​sterien unter dem Namen des Instituts für Religionsfreiheit an der Theologischen Hochschule Friedensau mit einem Schreiben vom 6.12.2006 um Mitteilung gebeten worden, ob und ggf. welche Regelungen es im betreffenden Bundesland hinsichtlich einer religiös bedingten Unterrichtsbefreiung an Samstagen für öffentliche Schulen und Hochschulen gibt. 

Die Antworten haben ergeben, dass zumindest im Bereich der öffentlichen allgemeinbilden​den Schulen eine Unterrichtsbefreiung an Samstagen, sofern an diesem Tag im betreffenden Bundesland überhaupt Unterricht stattfindet, in der Regel unpoblematisch ist. Etwas anderes gilt hingegen für den Hochschulbereich. Die Ergebnisse der Befragung werden im Folgenden nach Bundesländern geordnet in Kurzform wiedergegeben. Der Volltext des Schreibens vom 6.12.2006 sowie der Antworten aus den Ministerien können nebst anliegenden Erlass- und Gesetzestexten auf Anfrage übermittelt werden.

1. 
Die Situation an öffentlichen Schulen

a)

Baden-Württemberg

Nach § 4 Abs. 2 der Schulbesuchsverordnung vom 21.3.1982 in Verbindung mit Abschnitt IV. der Anlage werden Schüler der jüdischen Religionsgemeinschaft sowie der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten an Samstagen ganz oder für die Dauer des Unterrichts vom Schulbesuch beurlaubt. Dies ist noch einmal ausdrücklich bestätigt worden in einem Schreiben des Ministeriums vom 10.5.1989 an die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, in dem auch zur Kenntnis genommen wurde, dass für Adventisten der Sabbat bereits am Freitagabend bei Sonnenuntergang beginnt.

b)

Bayern

Es gibt keine generelle Regelung für Adventisten in der geltenden Volksschulordnung bzw. Gymasialschulordnung. Es existiert aber ein Erlass des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 13.6.1978. Danach sind jüdische Schüler sowie Angehörige der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten und der Bahai-Religion berechtigt, dem Unterricht fernzubleiben, sofern das zur Teilnahme am Gottesdienst ihres Bekenntnisses erforderlich ist. Das Fernbleiben ist dem Schulleiter vorher durch die Erziehungsberechtigten anzuzeigen.

c)

Berlin

Im Land Berlin ist der Samstag grundsätzlich unterrichtsfrei.

Sollte an einzelnen Schulen am Samstag Unterricht stattfinden, werden adventistische Schüler sowie Schüler jüdischen Glaubens vom Schulbesuch auf schriftlichen Antrag der Erziehungs​berechtigten befreit (Nr.7 Abs.3 der Ausführungsvorschrift „Schulpflicht“ vom 2.6.1993)

d)

Brandenburg

Der Schulbetrieb findet in der Regel an den Wochentagen Montag bis Freitag statt. Unterricht kann generell nur an beruflichen Schulen in Teilzeitform und an Schulen mit besonderer Prägung am Samstag stattfinden. Es gibt keine ausdrückliche Regelung für Adventisten. Es gibt lediglich eine allgemeine Vorschrift (Nr.8 der Verwaltungsvorschrift Schulbetrieb vom 11.11.2005), die eine Beurlaubung von Schülern zur Erfüllung religiöser Pflichten ermöglicht. 

e)

Bremen

In Bremen findet an öffentlichen Schulen samstags kein Unterricht statt.

f)

Hamburg

In Hamburg finden an öffentlichen Schulen und Hochschulen grundsätzlich keine Unterrichtsveranstaltungen oder Prüfungen statt.

g)

Hessen

Die Verordnung über die Befreiung vom Schulbesuch an einzelnen Tagen aus religiösen Gründen vom 9.5.1977 in der Fassung vom 28.2.1981 sieht eine Befreiung vom Samstagsunterricht für Schüler, die nachweislich den Siebenten-Tags-Adventisten angehören, ausdrücklich vor. Ein Antrag ist nicht erforderlich.

h)

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern finden samstags grundsätzlich keine Unterrichtsveranstal​tungen statt. 

i)

Niedersachsen

In Niedersachsen findet samstags in der Regel kein Unterricht statt. Es gibt gleichwohl einen Runderlass des Kultusministeriums vom 4.11.2005 betreffend den Unterricht an kirchlichen Feiertagen und die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen. Dort ist in Ziffer 2.2 ausdrücklich geregelt, dass jüdischen und adventistischen Schülerinnen und Schülern auf Antrag Gelegenheit zum Besuch einer religiösen Veranstaltung ihrer Religionsgemeinschaft an Sonnabenden zu geben ist. 

Probleme für jüdische und adventistische Schüler gibt es beim Zentralabitur, da der Samstag als Klausurtag einbezogen ist und damit jedenfalls ein Klausurtermin auf einem Samstag liegt. Schülerinnen und Schülern mit adventistischer oder jüdischer Religionszugehörigkeit wird aber gemäß schriftlicher Zusicherung aus dem Kultusministerium Gelegenheit gegeben, auf Antrag ihre Abiturklausur nicht am Haupttermin sondern am ersten Nachschreibtermin, der dann nicht auf einem Samstag liegt, zu schreiben. Die Klausurtermine werden per Erlass weiträumig im Voraus festgelegt. Dabei hat sich gezeigt, dass der oben aufgezeigte Zusam​menhang nicht immer beachtet wurde und Nachschreibtermine im selben Fach wieder auf einen Samstag gelegt wurden. Durch rechtzeitige Beobachtung und Intervention konnte die Planung noch korrigiert werden.

j)

Nordrhein-Westfalen

Gemäß § 43 Abs.3 des Schulgesetzes kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Schülerinnen und Schüler auf Antrag der Eltern aus wichtigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht beurlauben oder von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. Laut Runderlass des Kultusministeriums vom 26.3.1980 (Ziffer 1 f) gelten religiöse Feiertage wie die Sabbatheiligung für Juden und Siebenten-Tags-Adventisten als wichtige Gründe, bei denen eine Beurlaubung in Betracht kommt. 

k)

Rheinland-Pfalz

§ 36 Abs.1 Satz 2 des Schulgesetzes sieht vor, dass die aus religiösen Gründen erforderliche Beurlaubung vom Unterricht zu gewähren ist. Gemäß Ziffer 3 c) der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums vom 9.5.1990 ist eine Befreiung adventistischer Schülerinnen und Schüler vom Samstagsunterricht ausdrücklich vorgesehen. Eine schriftliche Mitteilung an den Schulleiter ist erforderlich.

l)

Saarland

Im Saarland gab es einen Erlass vom 26.3.1958, in dem bestimmt wurde, dass adventistische Schüler auf Antrag der Erziehungsberechtigten an Sonnabenden für die Zeit des Gottesdiens​tes oder ganz vom Schulbesuch befreit werden konnten. Im Zuge der Bereinigung von Ver​waltungsvorschriften ist die Geltung dieses Erlasses wegen der geringen Zahl der denkbaren Anwendungsfälle ausgelaufen. Es gibt nämlich im Saarland nur noch eine öffentliche Schule – das Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken –, an der verpflichtender Samstags​unterricht stattfindet. In seinem Antwortschreiben vom 15.12.2006 hat das Kultusministerium zugesichert, dass bei eventuell noch auftretenden Problemfällen im Sinne des früheren Erlasses entschieden werden würde. Es hat eine Abschrift dieses Schreibens sowie der Anfrage vom 6.12.2006 dem Schulleiter zur Kenntnisnahme übersandt.

m)

Sachsen

An öffentlichen Schulen findet in Sachsen der Unterricht nur an den Wochentagen Montag bis Freitag statt.

n) 

Sachsen-Anhalt

Es gibt in Sachsen-Anhalt an Samstagen keinen Unterricht an öffentlichen Schulen. Die Möglichkeit für Schüler, sich auf Antrag vom Unterricht befreien zu lassen, um die religiösen Feiertage ihrer Kirche oder Religionsgemeinschaft zu begehen, ist in § 6 Absatz 2 des Feiertagsgesetzes sowie in Ziffer 1 des Erlasses des Kultusministeriums vom 1.10.1993 geregelt. Die Adventisten sind nicht ausdrücklich erwähnt.

o)

Schleswig-Holstein

Aus Schleswig-Holstein ist auf die Anfrage vom 6.12.2006 lediglich mitgeteilt worden, dass eine gesonderte erlassliche Regelung dort nicht besteht.

p)

Thüringen

In Thüringen finden regelmäßig an Samstagen keine Schulveranstaltungen statt. Sollte dies ausnahmsweise doch der Fall sein, kann der jeweilige Schulleiter gemäß § 7 Abs.2 der Thüringer Schulordnung dem Schüler auf schriftlichen Antrag der Eltern die aus religiösen Gründen erforderliche Beurlaubung gewähren.

2. 

Die Situation an öffentlichen Hochschulen

Anders als bei allgemeinbildenden Schulen ist im Hochschulbereich eine Befreiung von verpflichtenden Lehrveranstaltungen und Prüfungen an Samstagen mitunter problematisch. Die meisten Antwortschreiben haben sich zu dieser Fragestellung gar nicht geäußert, was teilweise daran lag, dass oftmals nicht die Kultusministerien, sondern gesonderte Bildungs- oder Wissenschaftsministerien für die Hochschulen zuständig sind. Die Reaktionen beispielsweise aus Bremen und Thüringen hierzu haben aber gezeigt, dass im Frühjahr 2005 die Problematik von Hochschulprüfungen an Samstagen aufgrund einer Eingabe des Zentralrats der Juden unter den Länderreferenten für Lehre und Studium erörtert und die Hochschulrektorenkonferenz gebeten wurde, dem Anliegen zu entsprechen. In diesem Sinn existiert ein Schreiben der Hochschulrektorenkonferenz vom 19.5.2005 an die Rektoren und Präsidenten der Hochschulen in Deutschland, in dem diese gebeten werden, Studierenden jüdischen Glaubens entgegenzukommen, etwa indem das Nichterscheinen zu Prüfungen am Sabbat nicht als Fehlversuch gewertet wird oder alternative Prüfungstermine angeboten werden. In den Antwortschreiben aus Bremen und Thüringen auf die Anfrage vom 6.12.2006 wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die Organisation von Hochschulprüfungen in der ausschließlichen Zuständigkeit der Hochschulen selbst liege und von daher weiteren staatlichen Maßnahmen nicht zugänglich sei.

Aus folgenden Bundesländern gibt es Informationen betreffend die Lage an Hochschulen: 

a) 

Baden-Württemberg

Am 19.2.1990 hat das Ministerium für Wissenschaft und Kunst mit einem Rundschreiben die Hochschulen und Berufsakademien in Baden-Württemberg gebeten, für Studenten, die der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten angehören, Prüfungstermine an Samstagen auf Antrag auf einen anderen Wochentag zu verlegen oder ihnen die Möglichkeit einzuräumen, die erforderlichen Leistungskontrollen durch Nachklausuren oder – falls die Prüfungsordnung keine schriftliche Form der Prüfung vorschreibt – durch eine mündliche Prüfung zu erbringen. Die Studierenden sind verpflichtet, auf die Konfliktsituation so rechtzeitig hinzuweisen, dass hierauf bei der Festlegung des Terminplans nach Möglichkeit noch Rücksicht genommen werden kann. Bezug genommen wurde in dem Rundschreiben auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 7.8.1984 (Az. 5 B 1257/84), in dem zwei adventistischen Studentinnen Recht gegeben worden war, die sich mehrfach um die Verlegung von Prüfungsterminen an Samstagen bemüht hatten.

b)

Bremen

Probleme sind dem Kultusministerium bislang nicht bekannt geworden. Es wird davon ausgegangen, dass entsprechende Anträge großzügig gehandhabt würden.

c)

Hamburg

Es finden auch an Hochschulen samstags grundsätzlich keine Unterrichtsveranstaltungen oder Prüfungen statt.

d)

Rheinland-Pfalz

Insbesondere bei berufsbegleitenden Studiengängen werden samstags Prüfungen abgenommen. Eine Befreiungsregelung wie im schulischen Bereich gibt es für die Hochschulen nicht.

e)

Sachsen

An den sächsischen Hochschulen und Universitäten finden keine regulären Studienveranstaltungen oder Prüfungen an Samstagen statt. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass bei rechtzeitig vorgetragenen Einzelfällen eine Klärung unter Beachtung des Grundrechts auf freie Religionsausübung herbeigeführt werden kann.

f)

Thüringen

Prüfungstermine werden sich an Samstagen im Hochschulbereich in Einzelfällen nicht vermeiden lassen. Der Verfasser des Antwortschreibens vertrat die Auffassung, dass bei Versäumnis solcher Termine durch Studierende aus Gründen der Religionsausübung die für die Wiederholung von Prüfungen geltenden Bestimmungen großzügig gehandhabt werden sollten, so dass sich für die Betroffenen keine Nachteile ergeben.

Hannover, den 22.4.2007

